
 
 

 
  

 

 1. Anwendungsbereich  

Diese Betriebsanweisung ist gültig für den Umgang mit Tonern zur Vermeidung von Tonerstäuben, die beim 
Wechsel der Patronen und der Reinigung anfallen und zu Kontakt (inhalativ und dermal) führen können. 

 2. Gefahrstoffbezeichnung  

Toner 

 3. Gefahren für Mensch und Umwelt  
 

   
 
 
          Gefahr 

• Reizung von Augen, Haut und Atemwegen möglich beim Aufwirbeln von Tonerstaub; 

• Sensibilisierende Wirkung möglich 

• Tonerstaub ist brennbar 

 4. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln  

 

 
 
 
 

 

 
– Wechseln der Tonerkassette sowie Resttonerbehälter und Reinigung nur nach Anweisung 
 des Herstellers, siehe Verpackungsaufdruck oder Beipackzettel 
– Regelmäßige Wartung und Prüfung des Gerätes beachten. Dies soll mindestens jährlich  
       durchgeführt werden. Verantwortlich ist externe Vertragsfirma. Anschrift auf Gerät! 
 Erfolgte Wartung und Prüfung sind anhand der aufgebrachten Prüfplakette       
 Erkennbar, bzw. über → QR-Code → 3. Prüfprotokolle (Link folgen)  
– Beim Arbeiten am geöffneten Gerät die bereitgestellten Einweghandschuhe  
 tragen, Hautkontakt vermeiden 
– Gerät oder Geräteteile nicht abblasen, Staubaufwirbelungen unbedingt vermeiden! 
– Beim Arbeiten am Gerät nicht rauchen, essen oder trinken 
– Zündquellen fernhalten! Kein offenes Feuer! Nicht rauchen! 
 

 5. Verhalten im Gefahrfall  

 

 

• Verschütteten Toner mit Einweghandschuhen und mit feuchtem Tuch aufnehmen und in 
dafür vorgesehene Plastikbeutel geben.  

• Staubaufwirbelungen unbedingt vermeiden! 

• Im Brandfall: Vorhandenen Feuerlöscher benutzen 

 6. Erste Hilfe                                   Notruf: 112 

 • Nach Hautkontakt: verunreinigte Kleidung ausziehen. Mit viel Wasser reinigen. 

• Nach Augenkontakt: Unter fließendem Wasser ausspülen. 

• Nach Einatmen: Frischluft! 
• Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen.  

 7. Sachgerechte Entsorgung  

 • Verbrauchte Tonerkassetten, Resttonerbehälter vorsichtig in Original-Umverpackung 
verbringen, verschließen und ablegen. Sekretariat verständigen. 

• Verbrauchte Wischtücher und Handschuhe vorsichtig in dafür vorgesehene Plastikbeutel 
verbringen, verschließen und in Restmülltonne verbringen. 
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